
42-642/2-09-2015-036 
 
Verordnung des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. über das Wasserschutzgebiet für 
die Karstquelle Hallerbrunnen auf dem Gebiet des Marktes Lauterhofen, Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf., des Marktes Kastl und der Gemeinde Birgland, Landkreis  
Amberg-Sulzbach und der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land für die  
öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der  
Pettenhofener Gruppe, Marktplatz 11, 92283 Lauterhofen vom 23.11.2022  
 
 
Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3, 
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1699) in Verbindung mit § 11 Nr. 4 Delegationsverordnung (DelV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 4. Juni 2021 (GVBl. S. 382), Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt ge-
ändert durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl.  
S. 737), folgende 
 

V e r o r d n u n g 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Pettenhofener Gruppe wird auf den Gebieten des Marktes Lauterhofen, der 
Gemeinde Birgland, des Marktes Kastl und der Gemeinde Alfeld das in § 2 näher umschrie-
bene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 
3 bis 7 erlassen. 
 
 
§ 2 Schutzgebiet 
 

 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-

hang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenz-ziehung 
ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 6.500 maßgebend, der im Landratsamt Neumarkt 
i.d.OPf. und im Rathaus des Marktes Lauterhofen und Kastl sowie in den Gemeinden 
Birgland und Alfeld niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingese-
hen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeich-
neten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schnei-
det, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten  
Linie. 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

 1 Fassungsbereich (Zone I), 

 5 engeren Schutzzonen (Zone II), 

 4 weiteren Schutzzonen (Zone III A), 

 2 weiteren Schutzzonen (Zone III B 1) und 

 1 weiteren Schutzzone (Zone III B 2). 
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(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engeren Schutzzonen und die 

weiteren Schutzzonen sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise 
kenntlich gemacht bzw. noch kenntlich zu machen. 

 
 
§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
(1) Es sind 

 
in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 
zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-
rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vor-
zunehmen oder zu erwei-
tern; insbesondere Fisch-
teiche, Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und Torf-
stiche  

 

verboten, 

ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen  
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erd-
aufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen 

nur zulässig 

- mit dem ursprünglichen Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen  

und 

- sofern die Bodenauflage wiederhergestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen  
oder erneuern (ohne  
Nrn. 2.1 und 3.7) 

 

--- 

 

verboten 

1.4 Durchführung von  
Bohrungen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe  

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum 
Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen nach 
§ 62 WHG zu errichten 
oder zu erweitern 

 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen zu 
errichten oder zu erweitern 

--- nur zulässig 
entsprechend 
Anlage 2,  
Ziffer 2 

nur zulässig ent-
sprechend An-
lage 2, Ziffer 2 
für Anlagen, wie 
sie im Rahmen 
von Haushalt 

verboten 
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in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

und Landwirt-
schaft üblich 
sind 

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach  
§ 62 WHG außerhalb von 
Anlagen nach Nr. 2.2  
(siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

verboten, ausgenommen kurzfristige Lagerung von 
Stoffen bis Wassergefährdungsklasse 2 in zugelas-
senen Transportbehältern bis zu 200 Liter (doppel-
wandig oder in Auffangwannen), deren Dichtheit 
kontrollierbar ist 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rück-
stände abzulagern  
(Die Behandlung und La-
gerung von Abfällen fällt 
unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

 

verboten 

 

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

 

--- 

 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungs-an-
lagen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

nur mit erhöhten Anforderungen 
(z.B. Hygienisierung) nach Festle-
gung des Wasserwirtschaftsamtes 
zulässig 

- für Klärbecken und -gruben in 
monolithischer Bauweise, 

- für Teichanlagen und Pflanzen-
beete mit künstlicher Sohleab-
dichtung, wenn die Dichtheit und 
Standsicherheit durch geeignete 
Konzeption, Bauausführung und 
Bauabnahme sichergestellt ist 

nur Kleinkläran-
lagen mit er-
höhten Anforde-
rungen (z.B. 
Hygienisierung) 
nach Festle-
gung des Was-
serwirtschafts-
amtes zulässig 
entsprechend 
den Anforde-
rungen in Zone 
III B 1 / III B 2 

 

verboten 

3.2 

 

Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu 
errichten oder zu erweitern 

 

--- 

 

verboten 

3.3 Trockenaborte 

 

 

--- 

nur zulässig, 
wenn diese nur 
vorübergehend 
aufgestellt wer-
den und mit 
dichtem Behäl-
ter ausgestattet 
sind 

 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  

 

 verboten, ausgenommen gereinigtes Abwasser aus 
dem Ablauf von Kleinkläranlagen zusammen mit 
Gülle oder Jauche zur landwirtschaftlichen Verwer-
tung (gemäß DIN 4261) 

 

verboten 
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in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

3.5 

 

Anlagen zur 
- Versickerung von  

Abwasser und Straßen-
schmutzwässer 
oder zur 

- Einleitung oder Versi-
ckerung von Kühlwasser 
oder Wasser aus Wär-
mepumpen ins Grund-
wasser 

zu errichten oder zu erwei-
tern 

 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen ab-
fließenden Wassers zu er-
richten oder zu erweitern 

(auf die Erlaubnispflichtig-
keit nach § 8 Abs. 1 WHG 
i.V.m. § 1 NWFreiV wird 
hingewiesen) 

 

verboten, ausgenommen zur Ver-
sickerung über die belebte Bo-
denzone 

nur zulässig bei 
ausreichender 
Reinigung 
durch flächen-
hafte Versicke-
rung über den 
bewachsenen 
Oberboden 
oder gleichwer-
tige Filteranla-
gen 1 

 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zu-
gehörige Anlagen zu er-
richten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässerungsanlagen vor Inbetrieb-
nahme durch Druckprobe nachgewiesen und wie-
derkehrend alle 5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 
10 Jahre durch Druckprobe oder anderes gleich-
wertiges Verfahren überprüft wird.  
(Durchleiten von außerhalb des Wasserschutzge-
bietes gesammeltem Abwasser verboten) 

 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und  
sonstige Verkehrsflächen 
zu errichten oder zu  
erweitern 

- verboten, sofern nicht die 
„Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiSt-
Wag)“, in der jeweils geltenden 
Fassung beachtet werden; 

ansonsten verboten wie in  
Zone II  

- verboten für Park- und Rast-
plätze 

verboten, aus-
genommen Ge-
meindeverbin-
dungsstraßen, 
innerörtliche 
Wege, öffentli-
che Feld- und 
Waldwege, be-
schränkt öffent-
liche Wege, Ei-
gentümerwege 
und Privatwege 
bei breitflächi-
gem Versickern 
des abfließen-
den Wassers 

verboten, ausgenom-
men öffentliche Feld- 
und Waldwege, be-
schränkt öffentliche 
Wege, Eigentümer-
wege und Privat-
wege bei breitflächi-
gem Versickern des 
abfließenden Was-
sers  

 

1 siehe DWA-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 



5 

 

 
in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

4.2 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaug-
bare Materialien (z. B. 
Schlacke, Teer, Impräg-
niermittel u. ä.) zum  
Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu 
verwenden 

 

verboten 

4.3 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

--- verboten für 
Baustofflager 

verboten 

4.4 Bade- und Zeltplätze ein-
zurichten oder zu erwei-
tern; Camping aller Art 

verboten ohne Abwasserentsor-
gung über eine dichte Sammel-
entwässerung unter Beachtung 
von Nr. 3.7 

 

verboten 

4.5 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten ohne Abwasserentsor-
gung über eine dichte Sammelent-
wässerung unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

 

verboten 

4.6 Großveranstaltungen 
durchzuführen 

- verboten für Großveranstaltungen außerhalb von 
Sportanlagen 

- verboten für Motorsport 

 

verboten 

4.7 Motorsportveranstaltungen 

 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern. 

verboten 

4.9 Flugplätze einschließlich 
Sicherheitsflächen, Notab-
wurfplätze, militärische An-
lagen und Übungsplätze zu 
errichten oder zu er-wei-
tern 

 

verboten 

4.10 Militärische Übungen 
durchzuführen 

verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klas-
sifizierten Straßen  

verboten 

4.11 Kleingartenanlagen zu er-
richten oder zu erweitern 

--- verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freiland-
flächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden 
(z. B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

 

auf das grundsätzliche Verbot 
nach § 6 Abs. 2 PflSchG wird hin-
gewiesen 

 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoff-dün-
gern 

nur standort- und bedarfsgerechte Düngung zulässig 
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in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe der 
Beregnungsberatung 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern  

nur zulässig, 
wenn kein häusli-
ches oder ge-
werbliches Ab-
wasser anfällt 
oder in eine 
dichte Sammel-
entwässerung 
eingeleitet wird 
unter Beachtung 
von Nr. 3.7 oder 
in eine Kleinklär-
anlage mit biolo-
gischer Reini-
gungsstufe ein-
geleitet wird 

- verboten, ausgenommen 
bauliche Anlagen ohne  
Abwasseranfall 

- verboten, sofern nicht  
Abwasser in eine dichte Sam-
melentwässerung  
eingeleitet wird, unter  
Beachtung von Nr. 3.7 

 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Bauge-
biete 

_ verboten 

5.3  Stallungen zu errichten 
oder zu erweitern 2 

 

--- 

nur zulässig ent-
sprechend An-
lage 2 Punkt 5 
für bereits vor-
handene land-
wirtschaftliche 
Anwesen 

 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errich-
ten oder zu erweitern2  

 

--- 

nur zulässig mit Leckageerken-
nung der gesamten Anlage ein-
schließlich Zuleitungen und frü-
hestens 6 Wochen nach Anzeige 
bei der zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde 

 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur  
Gärfutterbereitung und 
Gärsubstratlagerung zu er-
richten oder zu erweitern2 

 

--- 

verboten, ausgenommen mit Ab-
leitung der Gär- und Sicker-säfte 
in dichte Behälter 

 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist und Gärsubstrate 
bzw. Gärreste aus Biogas-
anlagen und Festmistkom-
post 

 

--- 

 

verboten, wie Nr. 6.3 

 

verboten 

 

2   Es wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an Jauche, Gülle, Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“ der Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 
mit dem Arbeitsblatt DWA-A 792 hingewiesen. 
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in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

6.2 Düngen bzw. Ausbringen 
oder Lagern von Gärsub-
straten, wenn nicht aus-
schließlich Produkte land-
wirtschaftlicher Herkunft 
vergoren werden 

 

verboten 

6.3 Düngen mit sonstigen  
organischen und minerali-
schen Stickstoffdüngern 
(ohne Nr. 6.4) 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen Regeln und Rechts-
vorschriften, einschließlich schlagbezogener Aufzeichnung der Düngebe-
darfsermittlung, der Düngezeitpunkte und der Höhe der Gaben 

6.4 Ausbringen oder Lagern 
von Klärschlamm, klär-
schlammhaltigen Dünge-
mitteln, Fäkalschlamm 
oder Gärsubstrat landwirt-
schaftlicher Herkunft bzw. 
Kompost aus zentralen Bi-
oabfallanlagen  

 

verboten für  
Klärschlamm und 
klärschlammhal-
tige Düngemittel 

 

verboten, ausgenommen Anwen-
dung von Komposten mit RAL-
Prüfzeugnis „geeignet für WSZ 

III“ 

verboten 

6.5 Lagern von Festmist,  
Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf un-
befestigten Flächen 

 

--- 

verboten, ausgenommen, wenn 
gegen Niederschlag dicht abge-
deckt sowie bei dichter Bodenun-
terlage (mindestens 2 m Lehm) 
und bei jährlichem Standortwech-
sel; bei Lagerung vom 01.04. - 
15.09. ist keine Abdeckung erfor-
derlich 

 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außer-
halb von ortsfesten Anla-
gen  

--- verboten, ausgenommen in dich-
ten Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung  

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Kop-
pel- und Pferchtier-haltung  

 

--- 

- nur zulässig, sofern nicht die 
Ernährung der Tiere im We-
sentlichen aus den genutzten 
Weideflächen erfolgt 

- nur zulässig auf Grünland  
ohne flächige Verletzung der 
Grasnarbe (siehe Anlage 2, 
Ziffer 6) oder für bestehende 
Nutzungen, die unmittelbar an 
vorhandene Stallungen gebun-
den sind 

 

verboten 

6.8 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln 

verboten für PSM, die den Wirkstoff Terbuthylazin enthalten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Boden-
entseuchung 

 

verboten 

6.10 Rodung, Kahlschlag größer 
als 5.000 m² oder eine in 
der Wirkung gleichkom-
mende Maßnahme  
(siehe Anlage 2, Ziffer 7) 

 

--- 

 

verboten 
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in den weiteren Schutzzonen in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III B 2 III B 1 III A II 

6.11 Grünlandumbruch --- verboten 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführte 

Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der 
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasser-
versorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Num-

mern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und  
Wasserableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Ver-
ordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
 
§ 4 Befreiungen  
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 WHG.  
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf vom Grundstücks-

eigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das 
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 
 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-

gebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erwei-
terung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes 
Neumarkt i.d.OPf. zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften ver-
pflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG 

und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
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§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-
gebietes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutz-
zonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht wer-
den. 

 
 
§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-

gebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Dünge-
mitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Neumarkt 
i.d.OPf. zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet 
durch Beauftragte des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 

öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 
von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 
der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranla-
gen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu ge-
statten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen 
und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
 
§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-

nung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine 
Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden 
kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG 
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-

nung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb 
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich gemäß Art. 32 i. 
V. m. Art. 57 BayWG zu leisten.  
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit 

der Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen. 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des  
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. in Kraft. 

 
 
Neumarkt i.d.OPf., den ……….. 
 
LANDRATSAMT Neumarkt i.d.OPf. 
 
 
 
Willibald Gailler 
Landrat 
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Anlage 1 (Lageplan) 
 
 
Anlage 2 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 in Verbindung mit 
§ 66 der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV)“ zu beachten. 

 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Im Fassungsbereich und in den engeren Schutzzonen sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  

 
In den weiteren Schutzzonen (III A, III B 1 und III B 2 Widerspruch zum Verbotskatalog) 

sind nur zulässig: 
 

1. Oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die in einem Auffangraum 
aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckan-
zeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen 
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können. 

 
2. Unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig aus-

geführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 
 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der AwSV.  
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen 
oder Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushal-
ten zur regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anfor-
derungen gestellt. 

 
3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der  
Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6,6 und 6.7, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 

 
Entsprechend AwSV werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die 
betrieblichen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  
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4.  Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser  
(zu Nr. 3.5) 

 
Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderun-
gen gemäß Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reini-
gen. Die Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern des 
Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.  

 
5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nrn. 5.3 und 5.4) 
 

 Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssig-
keitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und 
jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu 
gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträch-
tigung des laufenden Betriebes reparierbar sind. 
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich zu glie-
dern, dass eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden 
Betriebes möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausrei-
chende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. 
 
Die Dichtheit von Gülle- bzw. Jauchebehältern sowie die Fugenbereiche von Gülle- 
bzw. Jauchekanälen ist mittels Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüber-
wachung mindestens vierteljährlich zu kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung 
ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem ist ein bauaufsichtlicher Ver-
wendbarkeitsnachweis erforderlich (DIBt-Zulassung). 
 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das 
DWA-Arbeitsblatt A 792 sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anla-
gen darf nur durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den 
ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbe-
triebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre durch einen Sachverständigen prüfen zu 
lassen. 
 
Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 
32 Satz 1 Nr. 2 BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen (Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe) vorzulegen. Der Beginn der Bauarbei-
ten ist der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wo-
chen vorher anzuzeigen. 
 
Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in der Zone W III B 1 
oder W III A vorhandenen Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone 
bereits vorhandenes Anwesen“. 

 
6.  Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 
 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmli-
cher Rinderweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im 
Bereich von Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 
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7. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen  
(zu Nr. 6.10) 

 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in ei-
nem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne 
dass bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher 
durch die Hiebmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur 
noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflä-
chenbedingungen entstehen. 

 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbe-
sitzer Hiebe durchführen, die in der Summe zu den oben genannten Freiflächenbedin-
gungen führen.  

 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich ge-
trennten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung 
lediglich in der Summe überschreiten.  

 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schäd-
lingsbefall zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten 
Bäume und daher u. U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 


